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Präambel
lnnovationen sind in unserer Gesellschaft ohne die Etektro- und Digitatindustrie (ZVEI) sowie

den Maschinen- und An[agenbau (VDMA) nicht denkbar. Gerade klein- und mitte[ständische

Unternehmen beider Branchen schaffen mit ihren Produkten und Anwendungen zukunftsfähige

Lösungen u. a. für den KLimaschutz, die Schonung von Ressourcen, sichere Arbeitsptätze und

tragen zur gesettschafttichen und ökonomischen Entwicktung wettweit bei. Das Handeln

steht dabei im Einktang mit den geltenden rechttichen Rahmenbedingungen sowie einem

verantwortungsvotten ethischen Grundverständnis,die in diesem gemeinsamen Code of Conduct

formuliert sind.

1 Grundverständnis
Diesem Code of Conduct Liegt ein gemeinsames Grundverständnis gesetlschafttich

verantwortlicher Unternehmensführung im Sinne der nachfotgenden Leitlinien zugrunde.

Wir, das unterzeichnende Unternehmen

Balluff GmbH

Firma

und die mit der Balluff GmbH verbundenen Unternehmen

übernehmen im Rahmen unserer jeweitigen Mögtichkeiten und Handlungsräume Verantwortung,

indem wir die Fotgen unserer unternehmerischen Entscheidungen und Handtungen in rechtlicher,

ökonomischer,technotogischer wie auch in sozialer und ökotogischer Hinsicht berücksichtigen.

So tragen wir zur gesettschafttichen und ökonomischen Entwicklung der Länder und Regionen

bei, in denen wir tätig sind.

Unser Handeln steht im Einktang mit den einschtägigen gesetzlichen Regelungen. Wir

orientieren uns an ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere an lntegrität und

Rechtschaffenheit sowie am Respekt vor der Würde des Menschen, wie sie in den Grundsätzen

der Attgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den OECD-

Leitsätzen für muttinationale Unternehmen und den Kernarbeitsnormen der lnternationalen

Arbeitsorganisation (lLO) sowie den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der

Vereinten Nationen niedergetegt sind.

Dieser Code of Conduct tegt die Grundprinzipien unseres Handetns fest, deren Beachtung

wir von unseren Mitarbeitenden weltweit aktiv einfordern. Die lnhatte gelten in atten

Niederlassungen und Geschäftseinheiten unseres Unternehmens'

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir das gteiche Grundverständnis. Rechte zugunsten

Dritter so[[en damit nicht begründet werden.
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2. Einhaltung der Gesetze

3. Integritöt und Compliance

Die Einhattung der gettenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften der Lände1 in denen

wir tätig sind, ist für uns selbstverständl.ich. Fal.Ls die tokaten Gesetze und Vorschriften weniger

restriktiv sind, orientiert sich unser Handeln an den Grundsätzen dieses Code of Conduct. ln

Fä1ten, in denen ein direkter Widerspruch zwischen zwingendem lokalem Recht und den in

diesem Code of Conduct enthattenen Grundsätzen besteht, hat das lokate Recht Vorrang'Jedoch

sind wir bestrebt, die lnhaLte des vorliegenden Code of Conduct einzuhalten.

Wir haben geeignete Compliance2 -Maßnahmen ergriffen, sodass fotgende Themen angemessen

abgedeckt sind:

3.1 Korruption

Wir dutden weder Korruption, Bestechung noch Erpressung; sie verhindern faire

Wettbewerbsbedingungen. Zuwendungen, die mit der Absicht verbunden sind oder den

Anschein erwecken könnten, geschäftLiche Entscheidungen zu beeinflussen oder sich einen

sonstigen unzulässigen VorteiI zu verschaffen,werden in unseren Geschäftsbeziehungen weder

versprochen, angeboten, gewährt, gefordert oder angenommen noch lassen wir uns diese

versprechen. Ein besonders strenger Maßstab ist im Umgang mit Personen, für die besondere

straf- und haftungsrechttiche Regel.ungen gelten (2. B. Amtsträger), anzuwenden.

3.2 Fairer Wettbewerb

Wir handel.n in Übereinstimmung mit dem nationalen und internationaten Wettbewerbs- und

Karteltrecht und beteiLigen uns nicht an Preisabsprachen, Aufteilungen von Märkten oder

Kunden-, Markt- sowie Angebotsabsprachen.

3.3 Geldwöscheprövention

$etdwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung ittegat erwirtschafteten Getdes bzw.

von ilLegaI erworbenen Vermögenswerten in den legaLen Finanz- und Wirtschaftskreistauf. Wir

kommen unseren gesetzlichen Pflichten zur Gel.dwäscheprävention nach und beteiligen uns

nicht an Transaktionen, die der Verschleierung bzw. lntegration von kriminelten oder itlegal

erworbenen Vermögenswerten dienen.

3.4 Schutz von lnformationen und geistigem Eigentum

Wir schützen vertrau[iche lnformationen und respektieren geistiges Eigentum; Technotogie-

und Know-how-Transfer haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die

Kundeninformationen, Geschäftsgeheimnisse und nichtöffenttiche lnformationen geschützt

sind. Wir beachten die jeweits geltenden Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und

behandel.n vertrau[iche lnformationen unserer Geschäftspartner entsprechend.

, Compliance steht Jür die Beachtung gese?lichet Voryaben, reguldtorischer Stondards, lreiwilliger Selbslverplrichtungen und
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3.5 Datenschutz

Wir verarbeiten, speichern und schützen personenbezogene Daten unter Beachtung der

gesetzlichen RegeLungen. So werden personenbezogene Daten vertrautich, nur für rechtmäßige,

zuvor festgetegte Zwecke und in transparenter Weise erhoben. Wir verarbeiten personen-

bezogene Daten nur, wenn sie mit angemessenen technischen und organisatorischen Maß-

nahmen gegen Verlust,Veränderung und unertaubte Verwendung oder Offentegung geschützt sind.

3.6 Ausfuhrkontrolle
Wir verpflichten uns, die für die Ausfuhrkontrolle einschtägigen Rechtsnormen - insbesondere

Genehmigungserfordernisse,Ausfuhr- und Unterstützungsverbote - im Rahmen der Verbringung

und Ausfuhr unserer Güter einzuha[ten.

3.7 Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir vermeiden intern und extern lnteressenkonflikte, die Geschäftsbeziehungen

beeinflussen könnten. Wenn das nicht getingt, legen wir diese Konflikte offen.

itl.egitim

4. Gesundheit und Sicherheit
Wir wahren die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, indem wir geeignete Gesundheits- und

Arbeitssicherheitsmaßnahmen ergreifen (2. B. die lmp[ementierung eines betriebtichen

Gesundheits- und Arbeitssicherheitsmanagementsystems), die fotgende Themen angemessen

abdecken:

. Einhaltung der geLtenden Gesetze und Orientierung an internationalen Standards in

Bezug auf Gesundheit und Arbeitssicherheitl;

. geeignete Arbeitsptatzgestaltung, Sicherheitsvorschriften und Bereitste[[ung von

geeig neter persön [icher Schutzausrüstung ;

. lmptementierung von präventiven Kontrotlen, Notfattmaßnahmen, einem UnfaLlmetde-

system und weiteren geeigneten Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung;

. Ermögtichung des Zugangs zu Trinkwasser in ausreichender Menge sowie den Tugang

zu sauberen sanitären Einrichtungen fÜr Mitarbeitende.

Wir stelten sicher, dass a[[e unsere Mitarbeitenden entsprechend unterwiesen sind.

t vgLtaArbeiß-und soziaßtandords (lLo Guidelines on o4 ; Richtlinie der tLo 2u sicherheit und Gesundheit

am Arbeitsptde; die SA 8000 Sociol Accountdbilv oder die ISO 45007 Aüeitsschutrmandgemen$ystem etc.
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5. Vergütung und Arbeitszeiten

6. Einhaltung der Menschenrechte

Die Vergütung richtet sich nach den geltenden Gesetzen sowie ggf. bestehenden,verbindlichen

Tarifverträgen und wird durch die jeweits relevanten, nationalen Mindesttohngesetze ergänzt.

Die Mitarbeitenden werden kLar, detaittiert und regetmäßig Über die Zusammensetzung ihres

Arbeitsentgeltes inform iert.

Wir hal.ten die gettenden Gesetze und (internationaten) Arbeitsnormena hinsichttich der

höchstzutässigen Arbeitszeit ein und stellen sicher, dass

. die Arbeitszeit, einsch[ießtich Überstunden, die jeweitigen gesetz[ich zu[ässigen

Höchstgrenzen nicht überschreitet;

. die Wochenarbeitszeit, einschtießtich Überstunden, auch in Ausnahmefälten nicht mehr

ats 50 Stunden beträgt,sofern solche Bestimmungen fehlen;

. die Beschäftigten mindestens einen ganzen Tag pro Kalenderwoche frei haben.

Wir achten und unterstützen die Einhattung der internationaI anerkannten Menschenrechte und

. respektieren die persönl.iche Würde, Privatsphäre und Persöntichkeitsrechte jedes

Einzelnen;

. schützen und gewähren das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerun9;

. duLden keine inakzeptabLe Behandtung von Mitarbeitenden, wie etwa physische und

psychische Härte,sexue[le und persöntiche Betästigung oder Diskriminierung.

6.1 Verbot von Kinderarbeit

Wir toterieren keine Kinderarbeits. Wir stetlen keine Mitarbeitenden ein, die nicht ein

Mindestatter von 15 Jahren vorweisen können und lassen uns Altersnachweise vorlegen. ln

Ländern, die gemäß der ILO-Konvention Nr. 138 unter die Ausnahme für Entwicklungständer

faLLen, kann das Mindestalter auf L4 Jahre reduziert werden. Wir stelten keine Mitarbeitenden

für gefährLiche Arbeit ein, die nach der ILO-Konvention Nr. 182 nicht ein Mindestalter von

18 Jahren vorweisen können.

6.2 Verbot von Zwangsarbeit

Zwangsarbeit, moderne SkLavenarbeit oder vergleichbare freiheitsberaubende Maßnahmen

sind verboten.5 Jede Arbeit muss freiwil.tig sein und es muss die Mögl.ichkeit bestehen, das

Beschäftigungsverhättnis beenden zu können.

6.3 Vereinigungsfreiheit und Kollektiwerhandlungen

Wir respektieren das Recht der Arbeitnehmer auf Koatitionsfreiheit,Versammtungsfreiheit sowie

auf KoLtektiv- und TarifverhandtungenT, soweit dies in dem jeweiLigen Land, in dem wir tätig

sind, rechtlich zutässig und mögtich ist. Wenn dies nicht zutässig ist, suchen wir für unsere

Mitarbeitenden sach gerechte Kompromisse.

a lU)-Konvention NL,L (Hourc ol Wo* (lndusw) Convention), 1979)

t tlg-Konventionen NL ZZ 138. 142 und 182

6 llo-Konventionen Nr. 29 und 705

7 l@-Konventionen Nr. U lt, und 154
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6.4 Förderung von Vielfalt und Diversitöt, Chancengleichheit

Wir fördern Chancengteichheit und tolerieren keine Diskriminierung.s Wir behandeln atte

Menschen gleich, ungeachtet des Geschtechts, des Atters, der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft,

der sexuellen ldentität und Orientierung, einer Behinderung, der Retigionszugehörigkeit,

Weltanschauung oder weiterer personenbezogener Merkma[e.

7. Umwelt, Energie und Klimaschutz

8. Umgang mit Konlliktmineralien

Wir handetn in Übereinstimmung mit den gettenden Gesetzen und orientieren uns an

internationalen Standardse, um negative Auswirkungen auf die Umwett zu minimieren und

unsere Aktivitäten für den Umwett- und K[imaschutz kontinuierlich zu verbessern.

Atte Mitarbeitenden werden zum Umweltschutz sensibilisiert und es werden notwendige

Schulungsmaßnahmen sowie Trainings angeboten.

Wir haben geeignete Umweltschutzmaßnahmen ergriffen (2. B. die lmptementierung eines

betriebtichen Umwettschutzmanagementsystems),die fo[gende Themen angemessen abdecken:

. Zietsetzung, Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen sowie deren kontinuierliche

Verbesserung;

. Umweltaspekte wie die Reduzierung der CO2-Emissionen, Steigerung der

Energieeffizienz sowie Nutzung erneuerbarer Energien, Sicherstetlung der Wasser-

quatität und Reduzierung des Wasserverbrauchs, Sicherstettung der Luftquatität,

Förderung der Ressourceneffizienz, Reduzierung des Abfatts und seine fachgerechte

Entsorgung sowie verantwortlicher Umgang mit gefährlichen Stoffen für Mensch

und Umwelt.

9. Lieferkette

Wir ergreifen mit der erfordertichen Sorgfatt Maßnahmen, um in unseren Produkten die

Verwendung von Konfliktmineratien zu vermeiden, um so Menschenrechtsverletzungen,

Korruption und Finanzierung von bewaffneten Gruppen oder Ahntichem vorzubeugen'

Wir erwarten von unseren Lieferanten, die Grundsätze dieses Code of Conduct einzuhalten bzw.

gteichwertige Verhaltenskodizes anzuwenden. Zudem bestärken wir sie, die lnhalte dieses Code

of Conduct auch in ihren Lieferketten durchzusetzen.

Wir behatten uns vor,die Anwendung dieses Code of Conduct bei unseren Lieferanten systematisch

sowie antassbezogen zu prüfen. Dies kann z. B. in Form von Fragebögen, Bewertungen oder

Audits erfotgen.

3 l()-Konventionen Nr. lLL

' ISO 74n7 und Standards der OECD-Leitsätze/COP27
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Fal.l.s danach Zweifet hinsichttich der EinhaLtung dieses Code of Conduct fortbestehen, so wird

der Lieferant aufgefordert, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen und den Vorgang an

seinen zuständigen Kontakt in unserem Unternehmen zu melden. Erforderlichenfatts wird die

Kooperation beendet.

7 0. Ve rb ra u ch e ri nte resse n

Soweit Verbraucherinteressen betroffen sind, hatten wir uns an verbraucherschützende

Vorschriften sowie an angemessene Vertriebs-, Marketing- und lnformationspraktiken.

Besonders schutzbedürftige Gruppen (2. B. Jugendl.iche oder Schwangere) genießen erhöhte

Aufmerksamkeit.

77. Umsetzung und Durchsetzung

Wir unternehmen geeignete und zumutbare Anstrengungen, die in diesem Code of Conduct

beschriebenen Grundsätze und Werte kontinuiertich umzusetzen, zu dokumentieren und

anzuwenden.Atte Mitarbeitenden werden zu den lnhatten des Code of Conduct sensibitisiert und

bedarfsgerecht zu relevanten Themen geschutt. Verstöße gegen den Code of Conduct werden

nicht gedutdet und können zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen'

77.7 Kommunikation

Wir kommunizieren offen und diaLogorientiert über die Anforderungen dieses Code of Conduct

und dessen Umsetzung gegenüber Mitarbeitenden,Kunden,Lieferanten und anderen [nteressen-

und Anspruchsgruppen.

17.2 Hinweise auf VerstöJ3e

Wir bieten unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern Zugang zu einem geschützten

Mechanismus, um mögtiche Verstöße gegen die Grundsätze dieses Code of Conduct vertraulich

melden zu können.

Fal.ts Sie einen Hinweis haben, wenden Sie sich bitte direkt oder anonym an fotgende Person/

Stel.te.

Balluff Compliance Team

Name des Kontakts / der Stel.te

compliance@balluff.de, Hotline: +49 800 3800 999 oder über Balluff Integrity Line

Konta ktdaten (E- M a i L-Ad resse, Te lefon nu mm er)
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7 2. Unterzeichnung

Neuhausen auf den Fildern, den15.08.2022

Ort, Datum

,k_ e lL
Unterschrift

Katrin Stegmaier-Hermle, Florian Hermle, Frank Nonnenmann

-r )

Name des/der Zeichnungsberechtigten

Schurwaldstraße 9, 73765 Neuhausen auf den Fildern

Firmenadresse / StempeL des Unternehmens
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